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Der Träger einer Kindertageseinrichtung kann ab dem Zeitpunkt, zu dem ihm eine 

bestätigte Corona-Infektion in einer Gruppe bekannt ist, den Betrieb der betroffenen 

Gruppe(n) vorübergehend einstellen bis die Vorgabe des Gesundheitsamtes zum weiteren 

Vorgehen vorliegt. 

Möglichst vor Besuch der Betreuungseinrichtung sollte geklärt sein, ob das Kind wirklich 

gesund ist. Liegen hierzu Zweifel vor, sollte als Hilfe zur Einschätzung des Gesundheitszu-

standes die nachfolgende Grafik verwendet werden.          

 

Dieses Verfahren gilt auch für Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung.

• nur geringfügi-
ger Schnupfen, 
gelegentlicher 
Husten, Hals-
kratzen oder 
Räuspern

• Symptome 
einer bekannten 
chronischen Er-
krankung

mindestens eines der folgenden 
Krankheitszeichen ist akut auf-
getreten:
• Fieber über 38,0 °C, allgemei-

nes Krankheitsgefühl
• trockener Husten (mehr als 

gelegentlich)
• anhaltende erhebliche Bauch-

schmerzen mit oder ohne 
Durchfall und Erbrechen

• Störung des Geruchs- und/
oder Geschmackssinns

(auch bei negativem Selbsttest)

Besuch der Kindertageseinrichtung bzw.  
Kindertagespflegestelle NICHT zulässig

Besuch der Kindertageseinrichtung bzw.  
Kindertagespflegestelle zulässig

Eine ärztliche Abklärung wird empfohlen
Nur nach vorheriger Anmeldung

ISOLIERUNG
Anweisung des  

Gesundheitsamtes  
beachten

Genesung  
abwarten

Die Ärztin/der Arzt endscheidet,  
ob ein PCR-Text durchgeführt wird

PCR-Labor-Test
Bis zum Ergebnis zu Hause bleiben!

Mindestens 48 Stunden keine 
Symptome? Es ist kein negativer 
Virusnachweis und auch kein ärzt-

liches Attest notwendig.

• Anzeichen einer 
beginnenden Er-
krankung, wie  
z. B. Hals-
schmerzen, 
Kopf- und Glie-
derschmerzen

(auch bei negati-
vem Selbstest)

• wissentlichen 
Kontakt 
zu einem 
bestätigten 
Corona-Fall

• positivem 
Corona-
Schnell- oder 
Selbsttest

Ja

positivnegativ

Nein

Negativ, 
aber andere  
Erkrankung

Es zeigen sich folgende Krankheitssymptome ...  Bei ...


